
  
Anwalt für Strafrecht: Anstiftung zur Falschaussage Prozessbetrug

  

Will ein Beschuldigter mittels eines falsch aussagenden Zeugen ein Gericht dazu bewegen, zu seinen
Gunsten eine Verfügung vorzunehmen, so besteht Tateinheit zwischen der Anstiftung zur Falschaussage
und dem versuchten Prozessbetrug.

  

Der Beschuldigte in dem, dem Beschluss des Bundesgerichthofs vom 12. Juli 2018 zugrunde liegenden
Sachverhalt, erwarb einen Dritten, welcher anschließend zugunsten des Beschuldigten vor dem
Landgericht aussagte. Ziel des Beschuldigten war es, ein für ihn günstiges Urteil in einem
Versicherungsfall zu erwirken. Die Versicherungsleistung ließ der Beschuldigte geltend machen, nachdem
er den Diebstahl der Bestuhlung aus seinem PKW vorgetäuscht hatte. Zwischen zwei oder mehreren
Straftatbeständen wird Tateinheit angenommen, wenn der Beschuldigte durch ein und dieselbe Handlung
alle Straftatbestände verletzt hat. Wird zwischen mehreren Straftatbeständen Tatmehrheit angenommen, so
wirkt sich dies zu Ungunsten des Beschuldigten aus. Dem BGH stellte sich nun die Frage, unter welchen
Umständen zwischen einer Anstiftung zur Falschaussage und Prozessbetrug Tateinheit vorliegt. Das
Landgericht nahm an, dass die Anstiftung des Zeugen zur Falschaussage zu dem versuchten
gemeinschaftlichen Prozessbetrug zum Nachteil der Versicherung in Tatmehrheit steht. Dem schloss sich
der Bundesgerichtshof nicht an. Nach Auffassung des Bundesgerichthof lag zwischen beiden Delikten
Tateinheit vor. Es war Teil des Plans des Beschuldigten das Gericht durch die Falschaussage zur
Verfügung über das Vermögen der Versicherungsgesellschaft zu veranlassen. In der Beweisführung mit
der Falschaussage selbst liegt die Handlungseinheit begründende Überschneidung der Tathandlungen.
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